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Verbundende Wehrbeschwerdeverfahren 
Hier: Oberstleutnant M. 
BVerwG 1 WB 5.22 und 1 W-VR 3.22  
wg. Aufnahme COVID-19 Impfung  
in Basisimpfschema der Bundeswehr  
Unser Az.: 235/2022 

27.04.2022

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren,  

in o.g. Sache wurde zwar von allen Prozessvertretern bereits alles vorgetragen. 

Dennoch übersende ich eine aktuelle gute Zusammenfassung zum Thema Covid-

Impfung „mRNA-Impfstoffe: Die katastrophalen Folgen werden sichtbar“ vom 

27.4.2022, der auch unter dem folgenden Link abrufbar ist:  

https://www.achgut.com/artikel/mrna_impfstoffe_die_katastrophalen_folgen_werd

en_sichtbar 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Beate Bahner  
fachanwält in für medizinrecht 
mediatorin im gesundheitswesen 
 
 

Anlagen: 

 Artikel vom 27.4.2022 „mRNA-Impfstoffe: Die katastrophalen Folgen 

werden sichtbar“, Achgut, Andreas Zimmermann  


